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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1993

Norm

ZPO §482 B2

ZPO §482 B4

Rechtssatz

Die in geltend gemachten Beträgen zwar rechnerisch enthaltenen, aber in erster Instanz weder individualisierten noch

konkretisierten Ansprüche können ohne Verstoß gegen das Neuerungsverbot nicht mehr geltend gemacht werden.

Entscheidungstexte

9 ObA 216/93
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